Allgemeine Reisebedingungen

Die Tourist Information Marktredwitz ist Veranstalter der Angebote. Diese Reisebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und der Tourist Information. Mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese Reisebedingungen an.

Leistungen

Unsere Leitungen richten sich nach der Beschreibung im Prospekt sowie den Reiseunterlagen. Es wird empfohlen, Nebenabreden und Sonderwünsche in die Reiseanmeldung und –bestätigung aufzunehmen. Sie werden entsprechend Ihrer Buchung untergebracht. Die Einteilung der Zimmer obliegt dem Betrieb. Die Einteilung in Preisgruppen entspricht nicht einer Kategorisierung.

Ein Rücktritt von der gebuchten Reise ist jederzeit möglich. Die Rücktrittserklärung gegenüber der Tourist Information ist schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist deren Eingang bei der Tourist Information. Wenn Sie zurücktreten, kann die Tourist Information angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen. Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt

bis zum 22. Tag vor der Ankunft
10%

vom 21. bis zum 15. Tag vor der Ankunft
20%

vom 14. bis zum 7. Tag vor der Ankunft
40%

vom 7. bis einen Tag vor der Ankunft
60%

am Ankunftstag
80%

des Reisepreises, mindestens 25 Euro pro Person.

Die Rücktrittsgebühr wird sofort fällig. Verminderung der Personenanzahl gilt als Teilrücktritt. Bei der Tourist Information bestellte oder gekaufte Eintrittskarten, gleich welcher Art, werden nicht zurückgenommen und nicht vergütet

Umbuchungen

Änderungen des Reisetermins und der gewünschten Unterkunft gelten als Umbuchung. Umbuchungen werden für eine Gebühr von pauschal 15 Euro pro Person vorgenommen. Eine Umbuchung ist bis zum 22. Tag vor Reiseantritt möglich. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Rücktrittsbedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.

Gewährleistungen

Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reisemangels bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung.

Der Kunde kann die Herabsetzung des Reisepreises verlangen, wenn er den oder die in der Unterkunftsleistung begründeten Mängel beim Vermieter oder bei der Tourist Information anzeigt. Mängel der übrigen Reiseleistungen sind bei der Tourist Information anzuzeigen.

Unterlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprüche auf Herabsetzung des Reisepreises zu. Ist die Reise mangelhaft und leistet der Veranstalter nicht innerhalb der von dem Reisenden bestimmten angemessenen Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und den Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder ein besonderes Interesse der Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfertigt.

Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist nutzlos, so kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem und für den Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist.

Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert der erbrachten Reiseleistungen sowie der Gesamtpreis und der Wert der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen maßgeblich.

Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse haben. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat. Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um eventuelle Schäden gering zu halten.

Haftung

Die Haftung bei der Tourist Information ist auf den dreifachen Arrangementpreis beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden, der kein Körperschaden ist, weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder die Tourist Information für einen dem Kunden entstandenen Schaden allein wegen Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

Abwicklung von Mängelrügen

Ansprüche aufgrund von Mängeln sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise geltend zu machen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Wunsiedel.
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